
   

 

 
Pitney Bowes Deutschland GmbH – ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
für Kuvertierautomaten und Sortieranlagen (DMT-Systeme) 
 

1. Geltung, Vertragsschluss und Vertragsgegenstand 
1.1 Für alle Lieferungen, Services und sonstigen Leistungen der Pitney 

Bowes Deutschland GmbH („PBD“), welche die in der DMT-Preisliste 
geführten DMT-Produkte betreffen und die gegenüber Unternehmern 
(nach § 310 Abs. 1 BGB) erbracht werden, gelten ausschließlich diese 
DMT Geschäftsbedingungen.  

1.2 Ein Vertrag über DMT-Systeme kommt nur mit Unterschrift durch beide 
Parteien auf einem gesonderten, einheitlichen und schriftlichen DMT-
Vertrag zustande. Bestellungen, Auftragsbestätigungen und sonstige 
Annahmen von Lösungsangeboten, werden zurückgewiesen. Die Lö-
sungsvorschläge von PBD sind unverbindlich. Abweichend hiervon vor 
Vertragsunterschrift explizit von PBD als verbindlich zugesagte Rege-
lungspunkte haben dreißig (30) Tage Gültigkeit und werden erst mit 
rechtzeitigem Abschluss des DMT-Vertrages zur Vertragsgrundlage.  

1.3 Alle, die Leistungen von PBD betreffende Vereinbarungen, Änderungen 
und Ergänzungen sind in den Auftragsdokumenten schriftlich niederzu-
legen. Dies gilt auch für Änderungen dieser Schriftformklausel. 

1.4 PBD übernimmt nur dann Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien, 
wenn diese als solche ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden. Öffentli-
che Äußerungen von PBD über den Vertragsgegenstand bestimmen 
nicht dessen Eigenschaften oder Beschaffenheit, außer der Kunde be-
zieht solche in die Bestellung ausdrücklich ein.  

1.5 Handelsübliche inhaltliche, technische und gestalterische Abweichungen 
von Beschreibungen und schriftlichen Unterlagen sowie Modell-, Kon-
struktions- und Materialänderungen im Zuge des technischen Fort-
schritts bleiben im Rahmen des für den Kunden Zumutbaren vorbehal-
ten. PBD behält sich auch die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung 
vor. 

1.6 Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist es Sache des Kunden, für die 
technischen Voraussetzungen zum Betrieb des Vertragsgegenstandes, 
wie insbesondere Strom-, Netzwerk- und Telefonanschlüsse, zu sorgen. 
Der Kunde ist auch für die ausreichende Statik (Deckenlast) verantwort-
lich. Entsprechende Informationen erhält er von PBD bei der Begehung 
vor Ort spätestens bei Vertragsschluss. Aufwende für die Montage, In-
stallation, Einrichtung oder Inbetriebnahme des Vertragsgegenstands 
oder die Einweisung des Bedienpersonals des Kunden sind zu vergüten 
und ergeben sich aus den Vertragsdaten. Weitergehende Mitwirkungs-
pflichten und Beistellungen des Kunden können sich aus dem Pflichten-
heft ergeben. 

1.7 Bei Drucksystemen ist die Verwendung von PBD Originaltinte oder Tinte 
vergleichbarer Qualität und Eigenschaften Voraussetzung für den Be-
trieb und für Leistungen aus Geräte-Service-Verträgen. Bei Druckern 
anderer Hersteller gelten deren jeweilige Spezifikationen. 

1.8 Frankiersysteme bestehen aus der Frankiermaschine und der entspre-
chenden Tinte. Daher werden Pitney Bowes-Frankiersysteme bisher von 
der Deutschen Post AG immer mit der Pitney Bowes Originaltinte ge-
prüft und zertifiziert. Nutzt ein Kunde Pitney Bowes Frankiermaschinen 
mit anderer Tinte, kann die erforderliche Druckqualität unter Umständen 
nicht erreicht werden. Das Frankiersystem entspräche dann nicht mehr 
der Zulassung. Darüber hinaus kann die Deutsche Post AG die Beförde-
rung entsprechend ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen verwei-
gern, wenn der Stempelabdruck aufgrund der schlechten Druckqualität 
nicht eindeutig lesbar ist. 

2. Haftung 
2.1 PBD haftet in voller gesetzlicher Höhe nach dem Produkthaftungsge-

setz, für schwerwiegendes Organisationsverschulden sowie für Schä-
den, die ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 

a) zu vertreten haben und auf der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit beruhen; oder 

b) vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. 
 Bei Übernahme einer Garantiezusage (für die Beschaffenheit oder 

Haltbarkeit des Vertragsgegenstandes) haftet PBD zudem im Rahmen 
dieser Garantie. 

2.2 Im Übrigen haftet PBD gleich aus welchem Rechtsgrund und damit 
auch bei Ansprüchen aus unerlaubter Handlung, soweit diese mit ver-
traglichen Ansprüchen konkurrieren, für leichte Fahrlässigkeit nur 
dann, wenn eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Errei-
chung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinal-
pflicht).  

 Diese Haftung ist bei Sach- und Vermögensschäden, entgangenem 
Gewinn und ausgebliebenen Einsparungen beschränkt auf vorher-
sehbare Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet 
werden muss.  

2.3 Bei Verlust von Daten haftet PBD nur für denjenigen Aufwand, der für 
die Wiederherstellung der Daten bei ordnungsgemäßer Datensiche-
rung in anwendungsadäquaten Intervallen (d.h. regelmäßig, mindes-
tens ein Mal täglich) durch den Kunden erforderlich ist. 

2.4 Die verschuldensunabhängige Haftung für solche Mängel aus miet- 
oder mietähnlichen Verhältnissen, die bereits bei Vertragsschluss vor-
lagen (§ 536a BGB), ist ausgeschlossen. 

2.5 Die vorstehenden Ziffern 2.1 bis 2.4 gelten auch zugunsten der 
Mitarbeiter bzw. Erfüllungsgehilfen von PBD. 

3. Zahlungsbedingungen 
3.1 Preise sind Nettopreise, zzgl. der jeweils zum Zeitpunkt der Leistung 

darauf anfallenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Vergütungen für 
Dauer-/ oder Serviceverträge sind – soweit nicht abweichend verein-
bart – am Anfang jeder Abrechnungs-/Vertragsperiode zu bezahlen. 
Kaufpreise sind – ohne abweichend vereinbarte Zahlungsstaffel – bei 
Vertragsunterschrift fällig. Im Einzelnen ergeben sich die Preise, auch 
für Lieferung und Installation, aus den Vertragsdaten. 

3.2 Servicegebühren kann PBD durch schriftliche Ankündigung mit einer 
Frist von drei Monaten zum Jahresende ändern, jedoch um nicht 
mehr als 10 % der Sätze des vorangegangenen Vertragsjahres. Bei 
Erhöhungen von mehr als 8 %, kann der Kunde den Serviceertrag 
schriftlich mit einer Frist von drei Wochen zum angekündigten Erhö-
hungszeitraum kündigen. 

3.3 Ab Fälligkeit und Rechnungszugang ist PBD berechtigt, Fälligkeits-
zinsen zu berechnen, außer die Zahlungen gehen binnen zehn (10) 
Tagen nach Rechnungsstellung ein. Maßgeblich ist, wann die Gut-
schrift auf dem Konto von PBD erfolgt. 

3.4 Fälligkeits- und Verzugszinsen fallen in gesetzlich vorgesehener 
Höhe, mindestens jedoch pauschal mit 12 % p. a. an. PBD behält 
sich die Geltendmachung weiterer Rechte vor; dem Kunden bleibt der 
Nachweis eines nicht entstandenen bzw. geringeren als des pauscha-
len Zinsschadens frei. 

3.5 Gegen Zahlungsansprüche von PBD kann der Kunde nur dann auf-
rechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn seine 
Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Zu-
rückbehaltungsrechte, die nicht auf demselben Vertragsverhältnis be-
ruhen, kann er nicht geltend machen. 

4. Gefahrübergang, Eigentumsvorbehalt sowie Lieferung und Leistung  
4.1 Die Ablieferung erfolgt durch Versendung auf Gefahr des Kunden. 

Installation, Abnahme, Einweisungen und Mängelbehebung werden 
am Installationsort des Kunden durchgeführt. Erfüllungsort ist im Üb-
rigen – sofern nicht anders vereinbart – die in dem Vertragsformular 
genannte Betriebsstätte von PBD.  

4.2 PBD ist zu Teillieferungen und -leistungen jederzeit berechtigt.  
4.3 Alle Vertragsgegenstände bleiben Eigentum von PBD bis zur Erfül-

lung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen 
aus Kontokorrent), die PBD aus jedem Rechtsgrund gegen den Kun-
den jetzt oder künftig zustehen, insbesondere bis zur vollständigen 
Bezahlung des Preises. Bis zur Erfüllung aller Forderungen von PBD 
wird nur das widerrufliche und vorläufige Recht zum Besitz sowie zur 
Nutzung der Vorbehaltsware gewährt. 

4.4 Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, ist PBD unbeschadet sonstiger 
Rechte berechtigt,  das vorläufige Recht zum Besitz und zur Nutzung 
der Vorbehaltsware zu widerrufen. PBD ist nach dem Widerruf be-



   

 

rechtigt, die Vorbehaltsware sofort auf Kosten des Kunden zurückzu-
nehmen und deren Nutzung, insbesondere bei Software, zu untersagen. 

5. Leistungszeit 
5.1 Leistungszeiten von PBD sind freibleibend, außer dies ist ausdrücklich 

abweichend vereinbart. 
5.2 Nimmt PBD bei Service-Verträgen eine Leistungshandlung trotz Auffor-

derung in angemessener bzw. vereinbarter Zeitspanne nicht vor oder 
tritt ein Leistungserfolg nicht ein, hat der Kunde während der Vertrags-
laufzeit Anspruch auf Wiederholung der Leistungsbemühung von PBD. 
Verzug tritt erst ein, wenn eine mit angemessener Frist schriftlich ange-
forderte Wiederholung fehlschlägt. 

5.3 Überschreitet PBD im Übrigen trotz Fälligkeit eine festgelegte oder 
angemessene Leistungszeit, wird der Kunde PBD eine schriftliche Ver-
längerungsfrist von einer (1) Woche einräumen, soweit keine abwei-
chende Regelung besteht. Mahnung und Fristsetzungen zur Leistung 
bzw. Nacherfüllung sind erst mit Ablauf der Verlängerungsfrist zulässig. 

6. Sicherheitskontrollen bei analogen Frankiermaschinen 
 PBD musste sich gegenüber der Deutsche Post AG verpflichten, bei 

ihren Kunden Kontrollen durchzuführen. Mit Abschluss eines Auftrags 
erklärt der Kunde sich damit einverstanden, von PBD überlassene Fran-
kiermaschinen während der allgemeinen Geschäftszeit (werktäglich Mo.-
Fr. von 8.00 bis 16.00 Uhr) für eine unangekündigte Sicherheitsüberprü-
fung durch Beauftragte von PBD bereitzuhalten. Eine solche Sicher-
heitsüberprüfung ist für den Kunden kostenlos. 

7.  Untersuchungs- und Rügepflicht sowie Abnahme / Mängel 
7.1 Für den Kunden gilt die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht 

für Kauf und Werklieferungen, selbst wenn diese Zusatzleistungen wie 
z.B. Montage oder Installation mit beinhalten. Für sog. Updates, Re-
leases, Patches oder Bug-Fixes, die aufgrund eines Software-Service-
Vertrages zur Verfügung gestellt werden, gilt dies entsprechend. 

7.2 Einzelleistungen, z.B. aus Geräte-Service-Verträgen, die Reparatur, In-
standhaltung, Wartung oder sonstige Arbeiten an bereits gelieferten Ge-
räten zum Inhalt haben, sind jeweils abzunehmen. 

7.3 Anfallende Abnahmen dürfen vom Kunden nur wegen nicht unwesentli-
cher oder nicht nachbesserungsfähiger Mängel verweigert werden; er-
klärt der Kunde dessen ungeachtet keine Abnahme, gilt diese mit Ablauf 
von zwei (2) Wochen nach der Zurverfügungstellung der Leistung, bzw. 
nach dem Abnahmetermin - wenn ein solcher vereinbart ist -, als rügelos 
erteilt.  

7.4 Offensichtliche und erkennbare Mängel hat der Kunde spätestens 
binnen zehn (10) Tagen nach Ablauf vorstehender Abnahmefrist gemäß 
Ziffer 7.3, sofern eine solche anfällt, und im Übrigen nach dem Erhalt der 
Leistung von PBD anzuzeigen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung 
innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind PBD binnen 
einer Ausschlussfrist von zehn (10) Tagen nach Entdeckung schriftlich 
mitzuteilen. Verspätete Anzeigen schließen insoweit Ansprüche des 
Kunden aus. 

7.5 Im Falle einer Mitteilung des Kunden, dass von PBD übereignete Pro-
dukte einen Mangel aufweisen, hat der Kunde das mangelhafte Produkt 
bereitzuhalten, damit ein Service-Techniker von PBD vor Ort die Repa-
ratur vornehmen kann. 

7.6 Bei Softwaremängeln ist der Kunde ferner verpflichtet, PBD angemes-
sene Hilfe bei der Fehlerbehandlung zu leisten. 

7.7 Mangelansprüche des Kunden entfallen, soweit ein etwaiger Mangel 
darauf beruht, dass der Kunde oder ein Dritter ohne Zustimmung von 
PBD Produkte verändert, unsachgemäß benutzt oder repariert oder 
nicht gemäß den PBD-Richtlinien und PBD-Spezifikationen installiert, 
betrieben und gepflegt hat. 

7.8 Die Minderung ist für unwesentliche Mängel ausgeschlossen.  
 Der Rücktritt des Kunden ist bei nicht von PBD zu vertretender Pflicht-

verletzung ausgeschlossen. Rücktritt setzt ferner voraus, dass eine 
Nachfristsetzung mit einer Ablehnungsandrohung verbunden wurde. Bei 
Service-Verträgen tritt an die Stelle des Rücktritts ein Kündigungsrecht. 

7.9 Mängelansprüche verjähren in einem (1) Jahr, sofern PBD nicht gemäß 
Ziffer 2.1 a) oder b) haftet („Gewährleistungsfrist“). 

8.  Softwareüberlassung, Lizenz und Schutzmechanismen 
8.1 Software als Vertragsgegenstand wird als ausführbares Maschinen-

sprachprogramm und/oder Objektcode auf einem üblichen Datenträger 
inklusive Dokumentation geliefert. Dem steht es gleich, wenn PBD dem 
Kunden einen Zugangscode zum Herunterladen desselben aus dem In-

ternet überlässt. Software ist bestimmungsgemäß mit hardware- 
und/oder software-technischen Schutzmechanismen versehen (Hard- 
bzw. Soft-Lock). 

8.2  Zur Benutzung von PBD-eigener Software wird dem Kunden eine - 
bis zur Zahlung aller Verbindlichkeiten entsprechend Ziffer 4.3 und 
4.4 vorläufige und widerrufliche - Lizenz gewährt. Hierbei gelten die 
allgemeinen Lizenzbestimmungen von PBD, welche dem Kunden 
auf Anfrage jederzeit zur Verfügung gestellt werden; für Software 
und weiter übertragene Lizenzen anderer Hersteller gilt dies entspre-
chend. 

8.3 Falls die Vertragspartner vereinbart haben, dass PBD die Software 
auf Hardware des Kunden installiert, gilt Folgendes: 

a) PBD wird mit den Installationsarbeiten zu dem im Auftrag angegebe-
nen Zeitpunkt am dort vereinbarten Standort anfangen. 

b) Der Kunde wird PBD den Zugang zum Installationsstandort und 
rechtzeitig vor Aufnahme der Installationsarbeiten die dafür erforderli-
che Informationen über die Systemumgebung zur Verfügung stellen. 

c) Die Installation ist abgeschlossen, wenn die Software auf dem Sys-
tem des Kunden entsprechend der Beschreibung der Testabläufe in 
der Dokumentation für Software läuft. Der Kunde wird nach erfolgrei-
chem Testablauf dies schriftlich bestätigen (Abnahme). 

9. Schutzrechte Dritter 
9.1 Macht ein Dritter wegen des von PBD gelieferten Vertragsgegenstan-

des dem Kunden gegenüber Ansprüche aus Patenten, Urheberrech-
ten oder sonstigen gewerblichen Schutzrechten (Schutzrechte Dritter) 
geltend, übernimmt PBD auf eigene Kosten die Vertretung des Kun-
den in diesbezüglichen Rechtsstreitigkeiten mit dem Dritten und stellt 
den Kunden hinsichtlich derartiger Ansprüche frei. Dies gilt allerdings 
nur dann, wenn der Kunde PBD innerhalb der Gewährleistung über 
entsprechende Anspruchsschreiben Dritter und Einzelheiten etwaiger 
Rechtsstreite unverzüglich in Kenntnis setzt und PBD sämtliche Ent-
scheidungen hinsichtlich der weiteren Verwendung der vom Dritten 
angegriffenen Produkte, der Rechtsverteidigung sowie eines Ver-
gleichsabschlusses überlässt. 

9.2 Sollte sich herausstellen, dass entsprechende Ansprüche Dritter an 
dem Vertragsgegenstand von PBD bestehen, gilt es als Nacherfül-
lung, wenn PBD dem Kunden das Recht zum Weitergebrauch des 
Vertragsgegenstandes sichert, diesen austauscht oder in einer Weise 
ändert, dass bei gleicher Funktionalität keine Verletzung von Dritt-
rechten besteht und der Produktaustausch oder die Produktänderung 
dem Kunden zumutbar ist sowie dass PBD die Bedienungsanleitung, 
die Dokumentation und sonstige mitgelieferte Unterlagen entspre-
chend abändert. 

9.3 Die Rechtsfolgen im Übrigen bleiben nach Maßgabe dieser AGB und 
ansonsten der gesetzlichen Regelungen unberührt. 

10. Vertragslaufzeit bei Service-Verträgen 
Serviceverträge sind unbefristet. Sie sind durch schriftliche Erklärung 
ordentlich und ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von drei Mo-
naten zum Ende der ersten Vertragsperiode (Mindestlaufzeit) bzw. 
danach zum Ende eines der folgenden Vertragsjahre kündbar. Die 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

11. Ausfuhr 
 Die Verantwortlichkeit für den Export, Re-Export oder sonstige Aus-

fuhr aus Deutschland liegt beim Kunden. Ausfuhrkontrollvorschriften 
der BRD oder Handelsgesetze anderer Länder sind vom Kunden zu 
beachten. 

12. Gerichtsstand / Rechtswahl 
 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle 
Rechtsstreite im Zusammenhang mit einem Auftrag das für den 
Hauptsitz von PBD in Heppenheim zuständige Gericht. Zudem ist 
PBD berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand 
zu verklagen. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Internati-
onalen Kaufrechts (CISG). Stand:  3.08.2007 



   

 

 
Pitney Bowes Deutschland GmbH – SOFTWARE-LIZENZ-BESTIMMUNGEN 
 

1. Geltung und Lizenzumfang 
1.1 Unter Hinweis auf Ziffer 8.2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Pitney Bowes Deutschland GmbH („PBD“) gilt: 
Für jede an den Kunden übertragene PBD-eigene Software werden diese Lizenzbedin-
gungen von PBD Bestandteil des Lizenzverhältnisses zwischen PBD und dem Kunden. 
1.2 Software von PBD, einschließlich Benutzerdokumentationen und weiterer 
dazugehöriger Unterlagen, sind urheberrechtlich geschützt und stellen Betriebsge-
heimnisse von PBD dar bzw. enthalten urheberrechtlich geschützte Werke und Be-
triebsgeheimnisse Dritter, für die PBD ein Vertriebsrecht zusteht. Der Kunde darf 
vorhandene Kennzeichnungen, Schutzrechtsvermerke oder Eigentumshinweise von 
PBD in der Software nicht beseitigen und hat diese gegebenenfalls auch in erstellter 
Kopie aufzunehmen.  
1.3 Die Software ist kopiergeschützt sowie bestimmungsgemäß mit hardware- 
und/oder softwaretechnischen Schutzmechanismen versehen (Hard- bzw. Soft-Lock) 
und wird nur unter diesen Lizenzbestimmungen sowie der Bedingung lizenziert, dass 
vorgenannte Schutzmechanismen nicht deaktiviert und nicht umgangen werden. 
1.4 PBD gewährt dem Kunden eine auf das Gebiet der Europäischen Union 
beschränkte,  zeitlich unbefristete, nicht exklusive und übertragbare Lizenz, die Soft-
ware ausschließlich für seine internen Zwecke zu verwenden.  

a) Vervielfältigung, Umarbeitung, Vermietung, Verleih, Unterlizenzierung, Ver-
wendung für Servicebüro-Zwecke, Rechenzentrumsbetrieb bei Dritten und Appli-
kation Service Providing bzw. Überlassung an Dritte auf Zeit oder Zugänglichma-
chen bzw. Verbreitung in sonstiger Weise ist untersagt, sofern dies dem Kunden 
nicht ausdrücklich gestattet ist. 
b) Die Nutzung zugunsten von Dritten ist nur für die internen Zwecke von 
Tochtergesellschaften des Kunden zulässig, an denen der Kunde mittelbar oder 
unmittelbar mehr als 50 % des stimmberechtigten Kapitals hält. 
c) Der Kunde erhält keine Rechte an dem Quellcode der Software oder an da-
zugehörigen Programmbibliotheken, außer dies ist ausdrücklich vereinbart.   

1.5 Der Kunde darf die Software allerdings vervielfältigen, soweit die jeweilige 
Vervielfältigung für die Benutzung der Software notwendig ist. Zu den notwendigen 
Vervielfältigungen zählen die Installation des Programms vom Originaldatenträger 
(bzw. das Herunterladen des Programms aus dem Internet zur Installation) auf den 
Massenspeicher der eingesetzten Hardware sowie das Laden des Programms in den 
Arbeitsspeicher. Ein Kopieren übergebener Unterlagen wie Dokumentation, Benut-
zungsanleitungen etc. ist nur mit schriftlicher vorheriger Zustimmung von PBD zulässig. 
1.6 Der Kunde darf die Software lediglich auf einem Computersystem (im 
Folgenden: „Produktives System“) und maximal für die auftragsgemäß vereinbarte 
Anzahl von gleichzeitigen Anwendersitzungen produktiv nutzen.  
1.7 Der Kunde ist berechtigt, jeweils eine Backup-Kopie der Software zur 
Datensicherung anzufertigen. Angaben zu Eigentums-, Urheber- und anderen Rechten 
müssen dabei mitkopiert werden. Die Backup-Kopie darf nur zur Rücksicherung bei 
Datenverlust verwendet werden. 
1.8 Der Kunde darf keine weiteren Kopien der Software, als nach Ziffer 1.5 bis 
1.7 gestattet, anfertigen. Zwingend notwendige und abgesonderte Kopien für Archiv-
zwecke (endgültige Auslagerung von Daten und Software, die für den Geschäftsbetrieb 
nicht mehr vonnöten sind), sind hiervon ausgenommen. Archivkopien dürfen nicht im 
Massenspeicher einer Hardware vorgehalten werden, sondern sind auf separate 
Datenträger zu ziehen. Der Originaldatenträger der Software gilt als zulässige Archiv-
kopie. 
1.9 Jede zusätzliche Nutzung der Software auf einem weiteren Computersys-
tem bedarf der gesonderten Vereinbarung mit PBD und ist erst nach Zahlung der 
entsprechenden Nutzungsgebühr zulässig. Der Kunde gewährleistet, dass Überschrei-
tungen des Lizenzumfangs oder der Vervielfältigungsrechte durch Nachkauf weiterer 
Lizenzen abgedeckt werden. 
1.10 Der Kunde darf die Software weder verändern noch dekompilieren noch rücküber-
setzen oder eine andere Form von „Reverse Engineering“ zur Anwendung bringen. 
Auch die für die Interoperabilität benötigten Informationen werden von PBD auf Anfor-
derung zur Verfügung gestellt. Die Fehlerberichtigungen sowie die Anpassung an 
Anwenderbedürfnisse, insbesondere die Veröffentlichung und Verwertung der auf 
diese Weise bearbeiteten Software, ist dem Kunden bei Fehlen einer dies ausdrücklich 
gestattenden Vereinbarung untersagt. 
1.11 Im Übrigen ist der Kunde zur Vervielfältigung, Übersetzung oder Bearbei-
tung der Software nur befugt, wenn und soweit diese zur bestimmungsgemäßen 
Nutzung der Software einschließlich der Fehlerberichtung erforderlich ist und der 
Kunde im Falle der Fehlerberichtigung PBD den Fehler schriftlich mit der Aufforderung, 
den Fehler zu berichtigen, mitgeteilt hat und PBD diesen Fehler nicht binnen einer 
angemessenen Frist beseitigt hat. 

 
2.    Übertragung der Lizenzrechte an Dritte 

2.1 Der Kunde ist berechtigt, die Lizenz an der Software nach Beendi-
gung seiner eigenen Nutzung an Dritte weiter zu übertragen.  

2.2 Die Übertragung an Dritte ist nur bezüglich aller, unter der Lizenz beste-
hender Programmstände möglich. 

2.3 Der Kunde ist verpflichtet, spätestens bei der Weiterübertragung vom 
neuen Softwarenutzer eine schriftliche Verpflichtungserklärung für PBD 
rechtswirksam unterzeichnen zu lassen, dass dieser sowohl die hier fest-
gelegten Lizenzbestimmungen der Ziffern 1 bis 3 einhalten wird und ge-
genüber PBD anerkennt.  

2.4 Der Kunde gewährleistet, dass bei Übertragung der Software sämtliche 
diesbezüglichen Software-(Backup- / Archiv-) Kopien übergeben, oder al-
ternativ, die nicht übergebenen Kopien vernichtet werden. Entsprechen-
des gilt für Benutzerdokumentationen und weitere Unterlagen.  

2.5 Erst mit Vorlage der Original-Verpflichtungserklärung nach Ziffer 2.3 bei 
PBD durch den Erwerber, ist PBD verpflichtet, die Software und die Soft-
warelizenz auf den Erwerber zu individualisieren und die Schutzmecha-
nismen zu entriegeln. 

3. Erteilung, Rechtevorbehalt, Widerruf und Kündigung der Lizenz 
3.1 Unter Hinweis auf die Ziffern 8.2, 4.3 und 4.4 der allgemeinen Geschäfts-

bedingungen der PBD wird die Lizenz nur unter Rechtevorbehalt, das 
heißt vorläufig und widerruflich gewährt,  bis der Kunde seine Verbindlich-
keiten gegenüber PBD erfüllt hat.  

3.2 Die endgültige Lizenz ersetzt die vorläufige und widerrufliche bei Bedin-
gungseintritt gem. Ziff. 3.1. 

3.3 Ein gravierender oder wiederholter Verstoß des Kunden gegen die Li-
zenzbedingungen berechtigt PBD zur fristlosen Kündigung der Lizenz als 
auch des vorläufigen und widerruflichen Nutzungsrechts.  

3.4 PBD ist bei Lizenzkündigung nicht verpflichtet, empfangene (Lizenz-) 
Zahlungen bzw. den Preis für die gelieferte Software zurückzugewähren. 

3.5 Bei Kündigung der Lizenz oder des vorläufigen Nutzungsrechts oder 
dessen Widerrufs wird der Kunde sämtliche Kopien der Produkte (ein-
schließlich Anwenderdokumentation) übergeben an PBD bzw. die Kopien 
vernichten. Innerhalb von einem Monat nach Beendigung wird der Kunde 
der PBD eine schriftliche Bestätigung übergeben, dass sämtliche Kopien 
entweder an PBD zurückgegeben oder zerstört worden sind. Falls diese 
Bestätigung unrichtig ist, wird der Lizenzgeber für jede Kopie, die er unter 
Verstoß gegen diese Ziffer III 3.5 behält, eine Vertragsstrafe in Höhe des 
vereinbarten Preises bzw. der Lizenzgebühr bezahlen. 

4. Neue Releases, Updates, Patches und Bug-Fixes 
4.1 Erhält der Kunde vertragsgemäß von PBD neue Programmstände der 

Software im Rahmen der Gewährleistung bzw. einer Software-
Serviceleistung zur Verfügung gestellt, ersetzen und/oder erweitern diese 
Programmstände Teile des ursprünglichen Programmcodes. Neue Pro-
grammstände entstehen insbesondere durch Softwarekorrekturen (z.B. 
Bug-Fixes bzw. Patches), Softwareaktualisierungen oder Softwarefort-
entwicklungen (z.B. Updates bzw. Releases).  

4.2 Bei Softwarekorrekturen (z.B. Bug-Fixes bzw. Patches) werden erteilte 
Nutzungsrechte bzw. Lizenzen substituiert; Rechte an älteren Programm-
ständen fallen insoweit weg.  

4.3 Bei Softwareaktualisierungen oder Softwarefortentwicklungen (z.B. 
Updates bzw. Releases) werden die Nutzungsrechte bzw. Lizenzen in 
Bezug auf neue Programmstände erweitert und setzen sich für diese 
fort.  Ältere Programmstände fallen insoweit gegenüber dem neuesten 
Programmstand im Rang zurück. Dem Kunden steht hierbei nur das 
Recht zu, einen einzigen Programmstand unterschiedlichen Ranges pro 
Nutzungsrecht bzw. Lizenz gleichzeitig zu verwenden, außer dies ist für 
Tests und Migrationsarbeiten unabdingbar. 

4.4 Zu korrigierende bzw. nicht genutzte Programmstände nach Ziffer 4.2 
bzw. 4.3 Abs. 2 dürfen nur als Backup- und Archivkopie aufbewahrt wer-
den und dürfen nur gleichzeitig mit der Übertragung der gesamten Lizenz 
an Dritte weitergegeben werden. Eine Übertragung der Rechte auf Dritte 
hinsichtlich einzelner Programmstände ist nicht möglich. 

4.5 Hat der Kunde mehr als eine selbständige Vollversion der Software 
erworben, kann er unter Maßgabe der Ziffer 4.3 für jede Vollversion einen 
unterschiedlichen Programmstand wählen und jede Vollversion separat 
übertragen. 

 Stand:  3.08.2007 


